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Beschluss
des Bundesrates

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/760 in Bezug 
auf den Umfang der zulässigen Vermögenswerte und Investi-
tionen, die Anforderungen an die Portfoliozusammensetzung und 
Diversifizierung, die Barkreditaufnahme und weitere Vertrags-
bedingungen sowie in Bezug auf die Anforderungen für die 
Zulassung, die Anlagepolitik und die Bedingungen für die 
Tätigkeit von europäischen langfristigen Investmentfonds 

COM(2021) 722 final; Ratsdok. 14367/21 

Der Bundesrat hat gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG von der Vorlage Kenntnis ge-

nommen.

Der Beschluss ist gemäß § 35 GO BR gefasst worden.


